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Sehr geehrte Kundin, 

sehr geehrter Kunde, 

 

besten Dank für Ihr Interesse an unseren asspario-Produkten. 

 

Die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die 

 

 Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber (ABN 2011), 

 Besondere Vereinbarungen (Abschnitt C)  

 Klauseln (Abschnitt D) 

 sowie gesetzliche Bestimmungen. 

 

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen sind im Versicherungsschein beschrieben. 

 

Soweit wir in den Versicherungsunterlagen die männliche Form der Bezeichnung (z. B. Versicherungsnehmer, Ehegatte) verwenden, ist 
dabei auch immer die weibliche Bezeichnung mit gemeint. 

 

Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler gerne zur Verfügung. 

 

Ihr 

asspario Versicherungsdienst AG 
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Produktinformationsblatt 

Produktinformationsblatt zur asspario Bauleistungsversicherung 

 

Vorbemerkung 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Bauleistungsversicherung 
geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich aus dem Antrag, 
dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Lesen Sie deshalb die gesamten Vertragsbestimmungen 
sorgfältig durch. 

 

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 

Wir bieten Ihnen eine Bauleistungsversicherung an. Grundlage hierfür sind die beigefügten Allgemeinen Bedingungen für die Bauleis-
tungsversicherung durch Auftraggeber (ABN 2011), sowie alle weiteren im Antrag genannten Besonderen Bedingungen und Vereinba-
rungen. 

 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 

Wir versichern Ihr Bauvorhaben gegen unvorhergesehene Beschädigungen oder Zerstörungen (Sachschäden). Näheres hierzu finden 
Sie in Abschnitt „A“ § 2 ABN 2011 (Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden). 

Hierbei gelten alle Lieferungen und Leistungen für das im Versicherungsvertrag genannte Bauvorhaben versichert. Nicht versichert sind 
jedoch Baugeräte, Kleingeräte, Handwerkzeuge, Akten, Zeichnungen, Pläne sowie Fahrzeuge aller Art. Bauvorhaben an Altbauten sind 
grundsätzlich nicht über die Bauleistungsversicherung gedeckt, es sei denn, dieses Risiko wurde explizit gegen einen entsprechenden 
Zuschlag eingeschlossen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt „A“ § 1 ABN 2011 (Versicherte und nicht versicherte 
Sachen) sowie in Ihrem Angebot bzw. Antrag. 

Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung gelten 
ebenfalls bedingungsgemäß zunächst nicht mitversichert, können jedoch gegen einen entsprechenden Zuschlag eingeschlossen wer-
den. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte Abschnitt „A“ § 2 ABN 2011 (Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden) 
sowie Ihrem Angebot bzw. Antrag. 

Versichert sind - neben den Interessen des Bauherren - auch die Interessen aller Unternehmer, die an dem Vertrag mit dem Auftragge-
ber beteiligt sind, einschließlich deren Subunternehmer. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „A“ § 3 ABN 2011 (Versicherte 
Interessen). 

Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicherten Lieferungen und Leistungen eine vorläufige Versicherungssumme in 
Höhe des zu erwartenden Versicherungswertes (Bausumme) vereinbart und nach Ende des Versicherungsschutzes aufgrund der tat-
sächlichen Gegebenheiten endgültig ermittelt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „A“ § 5 der zu Grunde liegen-
den ABN 2011 (Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung). Die Einschränkungen des Versicherungsschutzes ent-
nehmen Sie bitte den Ausführungen in Ziffer 4 dieses Produktinformationsblattes. 

 

3. Wie hoch ist Ihre Prämie, wann müssen Sie diese bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder verspätet 
zahlen? 

Die Höhe der Prämie können Sie den Antragsunterlagen entnehmen. Ändern sich Angaben im Antrag, kann sich auch die Prämie än-
dern. Die Höhe Ihrer Prämie ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz und der Art der Zahlweise. Als Zahlweise gilt 
üblicherweise eine einmalige Prämienzahlung vereinbart, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde. Einzelheiten hierzu 
finden Sie in Ihrem Antrag. Beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrem Versicherungsschein entnehmen können. 
Bitte bezahlen Sie die erste oder einmalige Prämie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Sofern ausdrück-
lich vereinbart, sind alle weiteren Prämien jeweils zu dem im Versicherungsschein angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 

Wenn Sie die erste oder einmalige Prämie schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange Sie nicht 
zahlen. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie eine vereinbarte Fol-
geprämie nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, die rückständige Prämie innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen zu zah-
len. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und dem Abschnitt „B“ § 2 bis § 6 der beigefügten ABN 2011 sowie allen weiteren im 
Antrag genannten Bedingungen und Vereinbarungen.  

 

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir eine unangemessen hohe Prämie verlangen. Deshalb haben 
wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. 

Nicht versichert sind insbesondere 

- Mängel der versicherten Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger versicherter Sachen; 

- Schäden durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten; 

- Schäden durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet wer-
den muss. 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe finden Sie jeweils im 
Anschluss an die Beschreibung der versicherten Gefahren (Abschnitt „A“ § 2 ABN 2011 - Versicherte und nicht versicherte Gefahren 
und Schäden). Darüber hinaus finden Sie eine Darstellung der nicht versicherten Sachen in Abschnitt „A“ § 1 ABN 2011 (Versicherte 
und nicht versicherte Sachen). Bitte beachten Sie zusätzlich unsere in Ihrem Angebot bzw. Antrag ggf. angegebenen Ergänzungen. 
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5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten ha-
ben? 

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsge-
mäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen bitte mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwie-
gende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlie-
ren. Gegebenenfalls können wir auch die Versicherungsprämie anpassen oder uns vorzeitig vom Vertrag lösen. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt „B“ § 1 ABN 2011 (Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis 
zum Vertragsschluss). 

 

6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflichten haben? 

Wenn sich Ihre im Versicherungsantrag oder später zum Vertrag gemachten Angaben verändern sollten, dann sollten Sie uns unbe-
dingt ansprechen. Es kann nämlich sein, dass sich dann die Notwendigkeit ergibt, den Versicherungsvertrag anzupassen. Ein typischer 
Fall ist beispielsweise die nachträgliche Erweiterung Ihres Bauvorhabens. 

Darüber hinaus müssen Sie uns vorab über besondere Umstände informieren, die nach allgemeiner Lebenserfahrung das Risiko eines 
Schadens erhöhen könnten. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn eine Unterbrechung der Arbeiten am Bauvorhaben für eine längere Zeit 
vorliegt. 

Welche Verpflichtungen konkret bestehen, entnehmen Sie bitte Abschnitt „B“ § 8 (Obliegenheiten des Versicherungsnehmers) und § 9 
(Gefahrerhöhung) der ABN 2011. 

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt, da Ihre Nichtbeachtung schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben kann. 
Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können 
wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen Sie bitte ebenfalls Abschnitt „B“ § 8 (Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers) und § 9 (Gefahrerhöhung) der ABN 2011. 

 

7. Welche Pflichten haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist und welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflichten haben? 

Sie sollten versuchen, den Schaden gering zu halten, ohne dabei Ihre eigene Sicherheit zu gefährden. Wenn ein Schadenfall eingetre-
ten ist, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung. Bitte erleichtern Sie uns zudem die Untersuchungen, die nötig sind, um 
Ursache und Höhe des Schadens festzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt „B“ § 8 der ABN 2011 (Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers). 

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je 
nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir 
uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen Sie bitte ebenfalls Abschnitt „B“ § 8 ABN 2011 (Obliegenheiten des Versi-
cherungsnehmers). 

 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung der Prämie gemäß Ziffer 
3 dieses Informationsblattes rechtzeitig erfolgt. Den Zeitpunkt für den Beginn Ihres Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte eben-
falls Ziffer 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf die Vertragslaufzeit und das Vertragsende. 

Der Versicherungsschutz endet: 

- mit der Bezugsfertigkeit Ihres Gebäudes oder 

- nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der Benutzung oder 

- mit dem Tage der behördlichen Gebrauchsabnahme. 

Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt. Weitere Einzelheiten können Sie Abschnitt „B“ § 2 ABN 2011 (Beginn des Versicherungsschutzes; Ende des Versiche-
rungsschutzes; Ende des Vertrages) entnehmen. 

 

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 

Neben der unter Ziffer 8 dieses Informationsblattes beschriebenen Vertragsbeendigung haben Sie oder wir auch das Recht, den Ver-
trag nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles vorzeitig kündigen zu können. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte Abschnitt „B“ § 
14 ABN 2011 (Kündigung nach dem Versicherungsfall). 
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Allgemeine Kundeninformationen 

 

Angaben der Gesellschaften 

 

 Gesellschaftsangaben 

(Identität des Versicherers) 

 

INTER Allgemeine Versicherung AG 

Rechtsform:   Aktiengesellschaft 

Registergericht und Registernummer: Amtsgericht Mannheim, HRB 3181 

 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Peter Thomas 

Vorstand:    Matthias Kreibich (Sprecher) 

Michael Schillinger 

Roberto Svenda 

Holger Tietz 

 

Postanschrift:   Erzbergerstr. 9-15 

    68165 Mannheim 

 

 Ladungsfähige Anschrift 

Hausanschrift:   Erzbergerstr. 9-15 

    68165 Mannheim 

 

 Hauptgeschäftstätigkeit 

Als privates Versicherungsunternehmen besteht unsere Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb von Sachversicherungen, Haftpflichtversi-
cherungen, Unfallversicherungen und Technischen Versicherungen. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungen -, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Telefon 0228 29970299, Fax 0228 
41081550. 

 

 Aufsichtsbehörde 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Bereich Versicherungen 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 

 

Für den oben genannten Versicherer handeln wir namens und in Vollmacht als Ihr Assekuradeur: 

 

Anschrift: 

asspario Versicherungsdienst AG 

Bosenheimer Straße 286 

55543 Bad Kreuznach 

Aufsichtsratsvorsitzender: Armin Greisinger 

Vorstand: Holger Koppius (Vorsitzender), Frank Löffler (Stv.), Maximilian Buddecke 

Handelsregister: Bad Kreuznach/ HRB 22161 

 

 Informationen zur Versicherungsleistung und zum Gesamtbeitrag 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, wie Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistungen sowie den 
Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) haben wir Ihnen bereits im jeweiligen Produktinformationsblatt, den zugehöri-
gen Allgemeinen Versicherungsbedingungen bzw. in unserem Vorschlag genannt. 
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 Ansprechpartner zur außergerichtlichen Schlichtung 

Sollten Sie mit uns oder unseren Entscheidungen einmal nicht zufrieden sein, so haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde 
direkt an unseren Vorstand zu wenden oder an den Versicherungsombudsmann als gesetzliche Schlichtungsstelle zur außergerichtli-
chen Beilegung von Streitigkeiten: 

 

 Versicherungsombudsmann 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 08 06 32 

10006 Berlin 

Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird dadurch nicht berührt. 

 

 Gültigkeitsdauer von Vorschlägen und sonstigen vorvertraglichen Angaben 

Die Ihnen für den Abschluss Ihres Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellten Informationen haben eine befristete Gültigkeits-
dauer. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen (Broschüren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und sonstigen 
Preisangaben. Sofern in den Informationen keine Gültigkeitsdauer angegeben ist, gelten sie für eine Dauer von vier Wochen nach Ver-
öffentlichung. 

 

 Bindefrist 

Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages einen Monat gebunden. 

 

 Zustandekommen des Vertrages 

Der Vertrag kommt durch Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages und unsere Annahmeerklärung durch Übersendung 
des Versicherungsscheines zustande, wenn Sie nicht von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Im Fall von Abweichungen von Ih-
rem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und Hinweise auf die damit verbundenen 
Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. 

 

 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverzüglich nach 
Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 
Sofern bestimmte Wartezeiten bestehen, sind diese in dem jeweiligen Produktinformationsblatt enthalten. 

 

 Vorläufige Deckung 

Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage ab dem darin genannten Zeitpunkt in Kraft 
treten. Diese ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen 
oder bei Vorlage des Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet. 

 

 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit den 
§§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, jedoch nicht vor Erfüllung 
unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf 
ist zu richten an: asspario Versicherungsdienst AG Bosenheimer Straße 286 55543 Bad Kreuznach. Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach 
§ 8 wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein 
zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versi-
cherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe 
darf weder vereinbart noch verlangt werden. 

 

 

 

 

  



  

 

asspario Bauleistungsversicherung  8 
Stand: 20.01.2017  Bauleistung 

 Widerrufsfolgen  

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten, dabei handelt es 
sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 des von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Beitrags. Die Erstattung zurückzuzahlender 
Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszuge-
ben sind. 

 

 Besondere Hinweise  

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem 
Monat. Soweit eine vorläufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des Widerrufs bei uns. 

 

 Laufzeit , Mindestlaufzeit 

Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrags verweisen wir auf die Hinweise im Produktinformationsblatt. 

 

 Beendigung des Vertrages 

Einzelheiten entnehmen Sie dem Produktinformationsblatt und den Versicherungsbedingungen. 

 

 Anwendbares Recht/Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Ansprüche gegen uns als Versicherer können Sie vor dem Gericht an Ihrem Wohnort bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem 
Amts- bzw. Landgericht in Mannheim (Sitz der Gesellschaft) geltend machen. 

 

 Vertragssprache 

Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in deutscher Sprache statt, es sei denn, dass im 
Einzelfall anders lautende Vereinbarungen getroffen werden. 

 

 Zahlweise 

 

 Erstbeitrag 

Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des 
Versicherungsscheins erfolgt. 

 

 Folgebeitrag 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums 
bewirkt ist. 

 

 SEPA-Lastschrift-Mandat 

Ist mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einzie-
hung nicht widersprechen. 

 

 Zahlweise 

Falls wir mit Ihnen unterjährige Zahlweise vereinbaren, ist grundsätzlich jährliche, ½-jährliche, ¼-jährliche oder monatliche Beitragszah-
lung möglich, wobei ein Zuschlag für unterjährige Beitragszahlung berechnet werden kann. 
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Leistungsübersicht Bauleistungsversicherung 

 

Übersicht der Leistungsmerkmale 
asspario 

best select 
asspario 
top select 

Versicherte Kosten (auf Erstes Risiko)   
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskos-
ten ● ● 

zusätzliche Aufräumungskosten 20.000 € 50.000 € 

Schadensuchkosten 10.000 € 50.000 € 

Baugrund und Bodenmassen 10.000 € 50.000 € 

Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe 10.000 € 50.000 € 

Mehrkosten durch Luftfracht 5.000 € 10.000 € 

Mehrkosten durch Baugrundverbesserungen 5.000 € 10.000 € 

Mehrkosten durch Änderung der Bauweise 2.500 € 5.000 € 

Mehrkosten durch behelfsmäßige Maßnahmen 2.500 € 5.000 € 

Übernachtungskosten bei schadenbedingten Bauver-
zögerungen 

1.000 € 5.000 € 

Lagerkosten für Möbel bei schadenbedingten Bau-
verzögerungen 

1.000 € 5.000 € 

Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten ● ● 

Mehrkosten für Überstunden ● ● 
Deckungserweiterungen (auf Erstes Risiko)   

Verluste durch Diebstahl von verbauten Sachen ● ● 

Graffiti-Schäden ● ● 

Sturm-/Leitungswasser an fertig gestellten Teilen von 
Bauwerken 

● ● 

Glasbruchschäden auch nach fertigem Einsatz (bis 
Bauende) 

● ● 

Erweiterte Sturmschadendeckung (ab Windstärke 8 
Beaufort) 

● ● 

Hochwasserschäden 100.000 € 250.000 € 

Innere Unruhen (Klausel 5236) 100.000 € 250.000 € 

Streik und Aussperrung (Klausel 5237) 100.000 € 250.000 € 

Bau- und Werbeschilder (zum Zeitwert) 1.000 € 2.500 € 

Gartenanlagen und Pflanzungen (ohne „Anwachsri-
siko“) 

1.000 € 2.500 € 

Arbeitsunterbrechungen (Abschnitt „A“ §2 Nr. 4e 
ABN) 

6 Monate 9 Monate 

Besondere Einschlüsse   

Verzicht auf den Einwand grober Fahrlässigkeit bei 
Schäden bis 

50.000 € 100.000 € 

Reparaturbeginn (bei Schäden bis voraussichtlich) 20.000 € 25.000 € 

Unterversicherungsverzicht ● ● 

Regressverzicht gegen mitversicherte Unternehmer 
(Klausel 5868) 

● ● 

Schäden durch Terror ● ● 

Eigenleistungen des Auftraggebers ● ● 

Mitversicherung von Photovoltaik-, Solaranlagen, 
Wärmepumpen 

● ● 

Mitversicherung von Einbauküchen und Einbau-
schränken 

● ● 

Transportwege und Lagerplätze ● ● 

Leistungs-Upgrade-Garantie ● ● 

asspario Garantie-Paket/garantierter GDV-Mindest-
standard 

● ● 

 
● = Versichert o = versicherbar (ggfls. über Klausel) - = Nicht versichert 

 
Wichtiger Hinweis: Die Leistungen sind nur verkürzt und auszugsweise wiedergegeben. Rechtsverbindlich ist ausschließlich der 
Wortlaut in den diesem Tarif zu Grunde liegenden Versicherungsbedingungen und Besonderen Vereinbarungen! 
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Die asspario Bauleistungsversicherung 

 

Abschnitt „A“ 

Allgemeine Bedingungen für die Bauleistungsversicherung 
durch Auftraggeber (ABN 2011) 

A § 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

A § 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schä-
den 

A § 3 Versicherte Interessen 

A § 4 Versicherungsort 

A § 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversi-
cherung 

A § 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

A § 7 Umfang der Entschädigung 

A § 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

A § 9 Sachverständigenverfahren 

 

Abschnitt „B“ 

B § 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder sei-
nes Vertreters bis zum Vertragsschluss 

B § 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Ende des Versi-
cherungsschutzes; Ende des Vertrages 

B § 3 Prämienberechnung 

B § 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie; Folgen verspä-
teter Zahlung oder Nichtzahlung 

B § 5 Folgeprämie 

B § 6 Lastschriftverfahren 

B § 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

B § 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

B § 9 Gefahrerhöhung 

B § 10 Überversicherung 

B § 11 Mehrere Versicherer 

B § 12 Versicherung für fremde Rechnung 

B § 13 Übergang von Ersatzansprüchen 

B § 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

B § 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

B § 16 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen 

B § 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

B § 18 Verjährung 

B § 19 Zuständiges Gericht 

B § 20 Anzuwendendes Recht 

 

Abschnitt „C“ 

Besondere Vereinbarung Bauleistungsversicherung (BV 1012) 

1. Vertragsgrundlage 

2. Versicherte und nicht versicherte Sachen 

3. Versicherte Gefahren und Schäden 

4. Versicherungsort 

5. Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversi-
cherung 

6. Versicherte Kosten 

7. Sturm- und Leitungswasserschäden an fertig gestell-
ten Teilen von Bauwerken 

8. Glasbruchschäden 

9. Graffiti-Schäden 

10. Arbeitsunterbrechungen 

11. Sofortiger Reparaturbeginn 

12. Gartenanlagen und Pflanzungen 

13. Bau- und Werbeschilder 

14. Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte Unternehmer 
und Subunternehmer 

15. Selbstbeteiligung 

16. Leistungs-Upgrade-Garantie 

17. Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit 

18. asspario Garantie-Paket/garantierter GDV-Mindest-
standard 

 

Abschnitt „D“ 

Klauseln für die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber 
(TK ABN 2011) 

Versicherte Sachen 

5155 Mitversicherung von Altbauten gegen Einsturz 

5180 Mitversicherung von Altbauten gegen Sachschäden in-
folge eines Schadens an der Neubauleistung sowie in-
folge Leitungswasser, Sturm und Hagel 

5181 Mitversicherung von Altbauten gegen Sachschäden 

Versicherte Gefahren 

5232 Repräsentanten 

5236 Innere Unruhen 

5237 Streik, Aussperrung 

5254 Radioaktive Isotope 

5256 Aggressives Grundwasser 

5257 Undichtigkeiten und Wasserdurchlässigkeit; Risse im 
Beton 

5260 Baustellen im Bereich von Gewässern oder in Berei-
chen, in denen das Grundwasser durch Gewässer be-
einflusst wird 

5266 Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge 

5290 Nachhaftung (erweiterte Deckung) 

5291 Nachhaftung 

Entschädigung 

5761 Schäden infolge von Mängeln 

5793 Höchstentschädigung für die Naturgefahren 

5794 Höchstentschädigung für die Naturgefahren 
(Jahresverträge) 

Allgemeiner Teil – Abschnitt "B" (Anzeigepflichten, Obliegen-
heiten etc.) 

5825 Makler 

5850 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel für die 
Technischen Versicherungszweige 

5858 Bergbaugebiete 

5859 Gefahr des Aufschwimmens 

5862 Jahresverträge nach den "Allgemeinen Bedingungen 
für die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber 
(ABN 2011)" 

5868 Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte Unternehmer 
und Subunternehmer 

5870 Schäden durch Sturm und Leitungswasser an fertig 
gestellten Teilen von Bauwerken 

5877 Glasbruchschäden 
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Allgemeine Bedingungen für die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber 
(ABN 2011) Abschnitte A und B 

 

Abschnitt „A“ 

A § 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

1. Versicherte Sachen 

Versichert sind alle Lieferungen und Leistungen für das im 
Versicherungsvertrag bezeichnete Bauvorhaben (Neubau oder 
Umbau eines Gebäudes einschließlich dazugehöriger Außen-
anlagen). 

2. Zusätzlich versicherbare Sachen 

Sofern vereinbart, sind zusätzlich versichert  

a) Medizinisch-technische Einrichtungen und Laboreinrichtun-
gen; 

b) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbeitungs- und sons-
tige selbstständige elektronische Anlagen; 

c) Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Kunstwert; 

d) Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe; 

e) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil 
der Lieferungen und Leistungen sind; 

f) Altbauten, die nicht Bestandteil der Lieferungen und Leistun-
gen sind. 

3. Nicht versicherte Sachen 

Nicht versichert sind 

a) Wechseldatenträger; 

b) bewegliche und sonstige nicht als wesentliche Bestandteile 
einzubauende Einrichtungsgegenstände; 

c) maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke; 

d) Baugeräte einschließlich Zusatzeinrichtungen wie Ausrüs-
tungen, Zubehör und Ersatzteile; 

e) Kleingeräte und Handwerkzeuge; 

f) Vermessungs-, Werkstatt-, Prüf-, Labor- und Funkgeräte so-
wie Signal- und Sicherungsanlagen; 

g) Stahlrohr- und Spezialgerüste, Stahlschalungen, Schalwa-
gen und Vorbaugeräte, ferner Baubüros, Baubuden, Baucon-
tainer, Baubaracken, Werkstätten, Magazine, Labors und Ge-
rätewagen; 

h) Fahrzeuge aller Art; 

i) Akten, Zeichnungen und Pläne; 

j) Gartenanlagen und Pflanzen. 

 

A § 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren 
und Schäden 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versicher-
ten Sachen (Sachschaden). 

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsneh-
mer, die mitversicherten Unternehmen oder deren Repräsen-
tanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem 
für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwis-
sen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässig-
keit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 

2. Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden 

Sofern vereinbart, leistet der Versicherer Entschädigung für 

a) Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbunde-
ner versicherter Bestandteile; 

b) Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag. 

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sa-
chen. 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäuße-
rung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung 
usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen 
Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerrei-
ßen seiner Wandung nicht erforderlich; 

c) Schäden durch Gewässer und/oder durch Grundwasser, 
das durch Gewässer beeinflusst wird, infolge von 

aa) ungewöhnlichem Hochwasser; 

bb) außergewöhnlichem Hochwasser. 

3. Nicht versicherte Schäden 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

a) Mängel der versicherten Lieferungen und Leistungen sowie 
sonstiger versicherter Sachen; 

b) Verluste von versicherten Sachen, die nicht mit dem Ge-
bäude fest verbunden sind; 

c) Schäden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberflächen sowie 
an Oberflächen vorgehängter Fassaden durch eine Tätigkeit 
an diesen Sachen. 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung für Schäden 

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers, der mitversicher-
ten Unternehmen oder deren Repräsentanten; 

b) durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der 
Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden 
muss; 

Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn der Witterungs-
schaden infolge eines anderen entschädigungspflichtigen 
Schadens entstanden ist; 

c) durch normale Wasserführung oder normale Wasserstände 
von Gewässern; 

d) durch nicht einsatzbereite oder ausreichend redundante An-
lagen zur Wasserhaltung. Redundant sind die Anlagen, wenn 
sie die Funktion einer ausgefallenen Anlage ohne zeitliche 
Verzögerung übernehmen können und über eine unabhängige 
Energieversorgung verfügen; 

e) während und infolge einer Unterbrechung der Arbeiten auf 
dem Baugrundstück oder einem Teil davon, wenn diese bei 
Eintritt des Versicherungsfalls bereits mehr als 3 Monate ge-
dauert hat; 

f) durch Baustoffe, die durch eine zuständige Prüfstelle bean-
standet oder vorschriftswidrig noch nicht geprüft wurden; 

g) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolu-
tion, Rebellion, Aufstand; 

h) durch Innere Unruhen; 

i) durch Streik, Aussperrung oder Verfügungen von hoher 
Hand; 

j) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Sub-
stanzen. 

 

A § 3 Versicherte Interessen 

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers 
(Bauherr oder sonstiger Auftraggeber). 
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2. Versichert ist das Interesse aller Unternehmer, die an dem 
Vertrag mit dem Auftraggeber beteiligt sind, einschließlich der 
Subunternehmer, jeweils mit ihren Lieferungen und Leistun-
gen. 

3. Ansprüche, die dem Versicherungsnehmer oder einem ver-
sicherten Unternehmer in Zusammenhang mit einem entschä-
digungspflichtigen Schaden zustehen, gehen auf den Versi-
cherer, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, auch dann 
über, wenn sie sich gegen einen anderen Versicherten richten. 

Weiterhin gelten die Regelungen zum Übergang von Ersatzan-
sprüchen. 

 

A § 4 Versicherungsort 

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherung-
sortes. Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten räumlichen Bereiche. 

Sofern vereinbart, besteht Versicherungsschutz auch auf den 
Transportwegen zwischen den im Versicherungsvertrag be-
zeichneten räumlich getrennten Bereichen. 

 

A § 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; 
Unterversicherung 

1. Versicherungswert 

a) Der Versicherungswert sind die endgültigen Herstellungs-
kosten für das gesamte versicherte Bauvorhaben einschließ-
lich der Stundenlohnarbeiten, der Eigenleistungen des Bau-
herrn und des Neuwertes der Baustoffe und Bauteile sowie 
hierfür anfallende Kosten für Anlieferung und Abladen. 

Sofern die Versicherung von weiteren Sachen vereinbart ist, 
so ist der Versicherungswert der Neuwert. 

b) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht be-
rechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen. 

c) Nicht berücksichtigt werden 

aa) Grundstücks- und Erschließungskosten; 

bb) Baunebenkosten, wie Makler-, Architekten- und Ingenieur-
gebühren, Finanzierungskosten und behördliche Gebühren. 

2. Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der 
dem Versicherungswert entsprechen soll. 

Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für 
die versicherte Sache während der Dauer des Versicherungs-
verhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpas-
sen. Dies gilt auch, wenn werterhöhende Änderungen vorge-
nommen werden. 

Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicher-
ten Lieferungen und Leistungen eine vorläufige Versicherungs-
summe in Höhe des zu erwartenden Versicherungswertes ver-
einbart. 

Nach Ende des Versicherungsschutzes ist die Versicherungs-
summe auf Grund eingetretener Veränderungen endgültig fest-
zusetzen. Hierzu sind dem Versicherer Originalbelege vorzule-
gen, z. B. die Schlussrechnung. 

Die endgültige Versicherungssumme hat dem Versicherungs-
wert zu entsprechen. 

3. Unterversicherung 

Unterversicherung besteht, wenn 

a) die Versicherungssumme für Lieferungen und Leistungen 
ohne Einverständnis des Versicherers nicht im vollen Umfang 
gebildet worden ist; 

b) für weitere versicherte Sachen der Versicherungswert zur 
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles höher als die Versi-
cherungssumme ist. 

 

A § 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Ver-
sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den 
Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 
Versicherers macht. 

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind. 

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feu-
erwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse 
zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öf-
fentlichen Interesse erbracht werden. 

d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderli-
chen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schießen. 

2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten 

a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
des Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der versi-
cherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Verän-
derung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines 
dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträger 
eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren. 

b) Sofern vereinbart, sind andere Daten versichert. 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position. 

3. Zusätzliche Kosten 

Sofern vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hin-
aus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der je-
weils hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf erstes Ri-
siko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssumme 
vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung ge-
leistet wird. 

a) Schadensuchkosten; 

b) zusätzliche Aufräumungskosten für den Fall, dass infolge 
von Aufräumungskosten die Versicherungssumme überschrit-
ten wird; 

c) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil 
der Bauleistung sind. 

 

A § 7 Umfang der Entschädigung 

1. Wiederherstellungskosten 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der Kosten, 
die aufgewendet werden müssen, um einen Zustand wieder-
herzustellen, der dem Zustand unmittelbar vor Eintritt des 
Schadens technisch gleichwertig ist. 

Der Zeitwert von Resten und Altteilen wird angerechnet. 

Bei Totalschäden an versicherten Hilfsbauten und Bauhilfsstof-
fen leistet der Versicherer Entschädigung für das Material nur 
in Höhe des Zeitwertes. 

b) Führt ein Mangel zu einem entschädigungspflichtigen Scha-
den, so leistet der Versicherer Entschädigung unter Abzug der 
Kosten, die zusätzlich aufgewendet werden müssen, damit der 
Mangel nicht erneut entsteht. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Vermögensschäden; 

bb) Schadensuchkosten und zusätzliche Aufräumungskosten, 
soweit nicht besondere Versicherungssummen vereinbart sind; 

cc) Mehrkosten durch Änderung der Bauweise, durch Verbes-
serungen gegenüber dem Zustand unmittelbar vor Eintritt des 
Schadens, durch behelfsmäßige Maßnahmen oder durch Luft-
fracht. 

2. Kosten der Wiederherstellung, die zu Lasten eines versi-
cherten Unternehmers gehen 

a) Bei Schäden, die zu Lasten eines versicherten Unterneh-
mers gehen, der die Bauleistung ausgeführt hat, leistet der 
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Versicherer für die Kosten für Wiederherstellung in eigener Re-
gie des Unternehmers Entschädigung ohne Zuschläge für 

aa) Wagnis und Gewinn; 

bb) nicht schadenbedingte Baustellengemeinkosten; 

cc) allgemeine Geschäftskosten. 

Dies gilt auch für Eigenleistungen des Bauherrn. 

b) Wird nach dem Leistungsverzeichnis abgerechnet, so wer-
den 90 Prozent der Preise ersetzt, die in dem Bauvertrag ver-
einbart oder auf gleicher Grundlage ermittelt worden sind. 

Durch diesen Prozentsatz ist der Ausschluss von Zuschlägen 
gemäß Nr. 2 a) aa) bis Nr. 2 a) cc) berücksichtigt. 

c) Unabhängig von den Preisen des Bauvertrages kann über 
die Wiederherstellungskosten nur mit Zustimmung des Versi-
cherers abgerechnet werden, die jedoch erteilt werden muss, 
wenn der versicherte Unternehmer sie aus wichtigem Grund 
verlangt. 

d) Soweit über Stundenlohnarbeiten unabhängig von den Prei-
sen des Bauvertrages abgerechnet werden kann, sind zu er-
setzen 

aa) die für die Baustelle geltenden tariflichen Stundenlöhne für 
Bau-, Montage- und Werkstattarbeiten zuzüglich tariflicher Zu-
lagen für Erschwernis, Schmutzarbeit usw.; 

bb) tarifliche Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, Feier-
tags- und Nachtarbeiten, soweit solche Zuschläge in den Her-
stellungskosten enthalten sind, und soweit der Ersatz dieser 
Kosten außerdem besonders vereinbart ist; 

cc) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) aa) und Nr. 2 d) 
bb), und zwar in Höhe von 100 Prozent, wenn nicht ein ande-
rer Satz vereinbart ist; 

dd) notwendige und schadenbedingte Lohnnebenkosten, so-
weit sie in der Versicherungssumme enthalten sind; 

ee) übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, soweit solche Kos-
ten als Teil der Herstellungskosten in der Versicherungs-
summe enthalten sind; 

ff) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) dd) und Nr. 2 d) 
ee), auf Beträge gemäß Nr. 2 d) dd) jedoch nur, soweit sie 
lohnsteuerpflichtig sind; der Zuschlag beträgt 75 Prozent, 
wenn nicht ein anderer Satz vereinbart ist. 

e) Soweit ein versicherter Unternehmer über das Vorhalten ei-
gener Baugeräte für die Zeit ihres Einsatzes zwecks Beseiti-
gung des Schadens unabhängig von den Preisen des Bauver-
trages abrechnen kann, sind zu ersetzen. 

aa) 150 Prozent der mittleren Abschreibungs- und Verzin-
sungssätze gemäß der durch den Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie herausgegebenen “Baugeräteliste” in ihrer 
jeweils neuesten Fassung; 

bb) entstandene Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe. 

Damit sind die Kosten für Abschreibung und Verzinsung sowie 
für Reparaturen der Baugeräte abgegolten. 

f) Soweit über Transporte unabhängig von den Preisen des 
Bauvertrages abgerechnet werden kann, sind die angemesse-
nen ortsüblichen Kosten zu ersetzen.  

Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten werden nur ersetzt, 
soweit dies besonders vereinbart ist. 

g) Für Stundenlohnarbeiten sind prüfungsfähige Unterlagen 
vorzulegen. Aus diesen Unterlagen müssen sich ergeben: 

aa) Art, Zweck und Dauer jeder Arbeitsleistung; 

bb) die Höhe der tariflichen Stundenlohnsätze; 

cc) Art und Höhe etwaiger Lohnzulagen nach Nr. 2 d) aa) und 
Lohnnebenkosten nach Nr. 2 d) dd); 

dd) die Höhe der übertariflichen Löhne und Zulagen sowie der 
Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
arbeit, soweit sie nach Nr. 2 d) bb) und Nr. 2 d) ee) entschädi-
gungspflichtig sind. 

h) Durch die Zuschläge nach Nr. 2 d) cc) sind abgegolten: 

aa) lohnabhängige Kosten, insbesondere für tarifliche und ge-
setzliche soziale Aufwendungen, sowie vermögenswirksame 
Arbeitgeberzulagen; 

bb) Kosten für Löhne und Gehälter aller Personen, die an der 
Wiederherstellung und Aufräumung nur mittelbar beteiligt sind; 
die Arbeiten von Meistern und Polieren werden wie Stunden-
lohnarbeiten gemäß Nr. 2 d) aa) berücksichtigt; 

cc) Kosten für die Beförderung von Personen zur Baustelle 
und zurück, soweit sie nicht Lohnnebenkosten gemäß Nr. 2 d) 
dd) sind; 

dd) alle sonstigen schadenbedingten Gemeinkosten, z. B. Bü-
rokosten; 

ee) Kosten infolge betrieblicher Störungen und dergleichen; 

ff) Kosten für Bauplatzanlagen, ferner für Nebenfrachten und 
für Nebenstoffe in geringen Mengen; 

gg) Kosten für das Vorhalten von Handwerkzeugen, Kleingerä-
ten und Gerüsten mit einer Arbeitsbühne bis zu 2 m Höhe; 

hh) Kosten für Einrichtung und Betrieb der Werkstatt (ein-
schließlich Gehaltskosten) sowie für das Vorhalten der Werk-
statteinrichtung; 

ii) Aufwendungen für Verbrauchsstoffe in der Werkstatt. 

3. Wiederherstellungskosten durch Lieferungen und Leistun-
gen Dritter 

a) Lieferungen und Leistungen Dritter kann der versicherte Un-
ternehmer für Material und in Ausnahmefällen mit Zustimmung 
des Versicherers auch sonst in Anspruch nehmen. 

b) Unter dieser Voraussetzung leistet der Versicherer Entschä-
digung für den Rechnungsbetrag in den vereinbarten Grenzen 
sowie außerdem pauschal für schadenbedingte Geschäftskos-
ten des versicherten Unternehmers, und zwar bei einem Rech-
nungsbetrag 

aa) bis zu 5.000 EUR in Höhe von 5 Prozent dieses Betrages; 

bb) von mehr als 5.000 EUR in Höhe von 5 Prozent aus 
5.000 EUR zuzüglich 3 Prozent des Mehrbetrages. 

4. Kosten der Wiederherstellung, die nicht zu Lasten eines ver-
sicherten Unternehmers 

Bei Schäden, die nicht zu Lasten eines versicherten Unterneh-
mers gehen, der die Bauleistung ausgeführt hat, gelten als 
entschädigungspflichtige Wiederherstellungskosten nur Auf-
wendungen für Lieferungen und Leistungen Dritter, und zwar 
in dem Umfang, in dem die Rechnungsbeträge schadenbe-
dingt und der Höhe nach angemessen sind. Angemessen sind 
in der Regel die Sätze des Leistungsverzeichnisses. 

Ist der Auftraggeber zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so 
ist die Mehrwertsteuer in die Entschädigung einzubeziehen. 

5. Weitere Kosten 

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens 
über die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet wer-
den müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür 
vereinbarten Versicherungssummen. 

6. Grenze der Entschädigung 

Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versiche-
rungssummen. 

7. Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung 

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach 
Nr. 1 bis Nr. 6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem 
ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem 
Versicherungswert. Dies gilt nicht für Versicherungssummen 
auf Erstes Risiko. 

8. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit 

Haben der Versicherungsnehmer, die mitversicherten Unter-
nehmen oder deren Repräsentanten den Schaden grob fahr-
lässig herbeigeführt, wird die Entschädigung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis ge-
kürzt. 

9. Selbstbeteiligung 

Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um die vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt.  

Entstehen mehrere Schäden, so wird die Selbstbeteiligung je-
weils einzeln abgezogen. 
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A § 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abge-
schlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

2. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Meldung des Schadens geleistet wird, ab Fälligkeit 
zu verzinsen; 

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr; 

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

3. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschul-
dens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht er-
mittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

4. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus 
Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft. 

5. Abtretung des Entschädigungsanspruches 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zu-
stimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustim-
mung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie 
aus wichtigem Grund verlangt. 

 

A § 9 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt wer-
den. 

3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu be-
nennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, 
kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sach-
verständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverstän-
digen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht in-
nerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung be-
nannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der 
Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsneh-
mer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person be-
nennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder 
mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht, ferner keine 
Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern ange-
stellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ih-
rer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Ob-
mann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benen-
nung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen 

sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf An-
trag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeit-
punkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungs-
nehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens 
erkennbar war; 

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbe-
sondere 

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten un-
mittelbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit 
des Schadens; 

bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in 
den Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten; 

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 

5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachver-
ständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie un-
verzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig 
gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachge-
wiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage er-
heblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellun-
gen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen o-
der sie verzögern. 

6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt 

 

Abschnitt „B“ 

B § 1 Anzeigepflichten des Versicherungsneh-
mers oder seines Vertreters bis zum Vertrags-
schluss 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrum-
stände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform 
gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versi-
cherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätz-
lich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen 
Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingun-
gen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschulde-
ten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
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Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zu-
rück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der An-
zeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder ande-
ren Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a)), zum 
Rücktritt (b)) und zur Kündigung (c)) sind jeweils ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenum-
stand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) o-
der zur Kündigung (2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände 
angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung 
kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Mo-
nats nach deren Kenntniserlangung angeben. 

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge-
machte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) 
und zur Kündigung (2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hin-
gewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 
sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die 
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen. 

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige-
pflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, 
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versiche-
rungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a)), zum 
Rücktritt (2 b)) und zur Kündigung (2 c)) erlöschen mit Ablauf 
von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versi-
cherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 

Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungs-
nehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt hat. 

 

B § 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Ende des 
Versicherungsschutzes; Ende des Vertrages 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelun-
gen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
der Erst- oder Einmalprämie zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt. 

2. Ende des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz endet 

a) mit der Bezugsfertigkeit oder 

b) nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der Benut-
zung oder 

c) mit dem Tage der behördlichen Gebrauchsabnahme. 

Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. Für Restarbei-
ten besteht weiterhin Versicherungsschutz. 

Liegen vorstehende Voraussetzungen nur für eines von meh-
reren Bauwerken oder für einen Teil eines Bauwerkes vor, so 
endet der Versicherungsschutz für dieses von mehreren Bau-
werken oder für diesen Teil eines Bauwerkes. 

Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Versi-
cherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Vor Ende des Versi-
cherungsschutzes kann der Versicherungsnehmer die Verlän-
gerung des Versicherungsschutzes beantragen. 

3. Ende des Versicherungsschutzes für versicherte Unterneh-
mer 

Der Versicherungsschutz eines versicherten Unternehmers en-
det mit dem Zeitpunkt, in dem die Bauleistung oder Teile da-
von abgenommen werden oder nach dem Bauvertrag als ab-
genommen gelten oder in dem der Auftraggeber in Abnahme-
verzug gerät. 

Für Baustoffe und Bauteile endet der Versicherungsschutz ab-
weichend von Satz 1 einen Monat nach dem Ende des Versi-
cherungsschutzes für die zugehörige Bauleistung; das gleiche 
gilt für versicherte Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe. 

Der Versicherungsschutz endet jedoch spätestens mit dem in 
Nr. 4 genannten Zeitpunkt. 

4. Ende des Vertrages 

Der Vertrag endet mit dem Ende des Versicherungsschutzes. 

 

B § 3 Prämienberechnung 

Die Prämie wird zunächst aus den vorläufigen und nach Ende 
des Versicherungsschutzes aus den endgültigen Versiche-
rungssummen berechnet. Ein Differenzbetrag ist nachzu-
entrichten oder zurückzugewähren. 

 

B § 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 

Die erste oder einmalige Prämie ist, unabhängig von dem Be-
stehen eines Widerrufrechts, unverzüglich nach dem Zeitpunkt 
des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüg-
lich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem 
in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
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Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist die 
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zu-
gang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erste Prämie. 

2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versi-
cherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

3. Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prä-
mie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie 
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der 
Prämie aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 

B § 5 Folgeprämie 

1. Fälligkeit 

a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 
Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebe-
nen Zeitraums bewirkt ist. 

2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprä-
mie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in 
Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung). 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag 
die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leis-
tungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer 
bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung ge-
setzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in 
Verzug ist. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, 
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn 
sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb 
eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 
3 b)) bleibt unberührt. 

B § 6 Lastschriftverfahren 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kon-
tos zu sorgen. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsneh-
mer in Rechnung gestellt werden. 

 

B § 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 

a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Ver-
sicherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er 
hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu 
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse  

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat 
der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Wider-
rufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufs-
recht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlen-
den Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. 

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer 
zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie 
zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch ge-
nommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-
stände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in 
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versi-
cherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-
rung zu. 

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil die erste oder einmalige Prämie nicht 
rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine 
angemessene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht 
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der An-
fechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der 
Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse 
in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 

 

B § 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles 
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aa) die notwendigen Informationen über die Eigenschaften o-
der Veränderungen des Baugrundes und die Grundwasserver-
hältnisse einzuholen und zu beachten; 

bb) eine gänzliche Unterbrechung der Arbeiten auf dem Bau-
grundstück oder eines Teils davon dem Versicherer unverzüg-
lich anzuzeigen; 

cc) alle sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten ein-
zuhalten. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so 
kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündi-
gen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegen-
heit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen; 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch 
mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – 
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; erteilen meh-
rere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeich-
nis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versi-
cherer freigegeben worden sind; sind Veränderungen unum-
gänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumen-
tieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu 
einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus-
kunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Fest-
stellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leis-
tungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Unter-
suchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß 
Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm dies nach den tat-
sächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. 

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Ob-

liegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig o-
der teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. 

 

B § 9 Gefahrerhöhung 

1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vor-
handenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt 
des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens 
oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers 
wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 
als mitversichert gelten soll. 

2. Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrer-
höhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese 
dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versi-
cherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, 
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 

a) Kündigungsrecht 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 
Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung 
der erhöhten Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung 
der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsan-
passung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb ei-
nes Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhö-
hung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederherge-
stellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
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a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, 
so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten 
grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Ver-
sicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Mo-
nat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt 
hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig 
verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-
pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefah-
rerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zu-
gegangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ge-
fahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder  

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen 
entsprechende erhöhte Prämie verlangt. 

 

B § 10 Überversicherung 

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als 
auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseiti-
gung der Überversicherung die Versicherungssumme mit so-
fortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabset-
zungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maß-
gebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn 
der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen 
worden wäre. 

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Ab-
sicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versi-
cherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 

 

B § 11 Mehrere Versicherer 

1. Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind 
der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzuge-
ben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 
1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter 
den in Abschnitt "B" § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Ver-
sicherung erlangt hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus ande-
ren Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem 
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zah-
len wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversiche-
rung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen 
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungs-
nehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des 
ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer beste-
hen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus an-
deren Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben 
Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegen-
den Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen 
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbe-
trag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien er-
rechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre. 

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich 
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insge-
samt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in 
Deckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 
Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er 
verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben 
oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minde-
rung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der 
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zu-
geht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die 
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Ab-
schluss der mehreren Versicherungsverträge der Versiche-
rungswert gesunken ist. 

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlos-
sen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnis-
mäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prä-
mien verlangen. 

 

B § 12 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht 
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-
ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Ver-
sicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte 
kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des 
Versicherungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versi-
cherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Ver-
halten des Versicherten zu berücksichtigen. 

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und 
des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsneh-
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mer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Ver-
sicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Reprä-
sentant des Versicherungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder 
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsneh-
mers nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber 
informiert hat. 

 

B § 13 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen ei-
nen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers geltend gemacht werden.  

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht gel-
tend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Be-
achtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren 
und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer 
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erfor-
derlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätz-
lich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, 
als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen 
kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer. 

 

B § 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündi-
gung ist in Schriftform zu erklären. Die Kündigung ist nur bis 
zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlun-
gen über die Entschädigung zulässig. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeit-
punkt bis zum Ablauf der Versicherungsperiode in Schriftform 
zu kündigen. 

3. Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ih-
rem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 

B § 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen 
Gründen 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 

B § 16 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriften-
änderungen 

1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar ge-
genüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in des-
sen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet 
werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt 
bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensände-
rung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefes als zugegangen. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An-
schrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei ei-
ner Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung. 

 

B § 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh-
men betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsver-
trages; 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung; 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Ver-
trages und während des Versicherungsverhältnisses. 

2. Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nach-
träge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an 
ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht 
muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung 
kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 

B § 18 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des Schuld-
ners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der 
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform 
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruch-
steller nicht mit. 
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B § 19 Zuständiges Gericht 

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewer-
bebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist aus-
schließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetrie-
bes zuständigen Gericht geltend machen. 

 

B § 20 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Besondere Vereinbarung Bauleistungsversicherung (BV 1012) 
Abschnitt C 

Es gelten die asspario Bauleistungsversicherungsbedingungen durch Auftraggeber (ABN 2011) Abschnitte A und B.  

Darüber hinaus sind folgende Besondere Vereinbarungen möglich, sofern dies gesondert gemäß Antrag und Versicherungsschein ver-
einbart wurde. 

C.1 Besondere Vereinbarung zur 
asspario Bauleistungsversicherung 
best select und top select 

1. Vertragsgrundlage 

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Bauleistungs-
versicherung durch Auftraggeber (ABN 2011), soweit sich aus 
den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt. 

 

2. Versicherte und nicht versicherte Sachen 

2.1 Versicherte Sachen 

Versichert sind gemäß Abschnitt "A" § 1 Nr. 1 ABN 2011 alle 
Lieferungen und Leistungen für das im Versicherungsvertrag 
bezeichnete Bauvorhaben (Neubau oder Umbau eines Gebäu-
des einschließlich dazugehöriger Außenanlagen) inklusive 
Photovoltaik-, Solaranlagen und Wärmepumpen (sofern vor-
handen). Mitversichert gelten Einbauküchen und maßgefertigte 
Einbauschränke gemäß Bauplan, sofern deren Wert bei der 
Bildung der Versicherungssumme berücksichtigt wird. 

2.2 Nicht versicherte Sachen 

Nicht versichert sind gemäß Abschnitt "A" § 1 Nr. 3 ABN 2011 

a) Wechseldatenträger; 

b) bewegliche und sonstige nicht als wesentliche Bestandteile 
einzubauende Einrichtungsgegenstände; 

c) maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke; 

d) Baugeräte einschließlich Zusatzeinrichtungen wie Ausrüs-
tungen, Zubehör und Ersatzteile; 

e) Kleingeräte und Handwerkzeuge; 

f) Vermessungs-, Werkstatt-, Prüf-, Labor- und Funkgeräte so-
wie Signal- und Sicherungsanlagen; 

g) Stahlrohr- und Spezialgerüste, Stahlschalungen, Schalwa-
gen und Vorbaugeräte, ferner Baubüros, Baubuden, Baucon-
tainer, Baubaracken, Werkstätten, Magazine, Labors und Ge-
rätewagen; 

h) Fahrzeuge aller Art; 

i) Akten, Zeichnungen und Pläne. 

 

3. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet gemäß Abschnitt "A" § 2 Nr. 1 ABN 
2011 Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschä-
digungen oder Zerstörungen von versicherten Sachen (Sach-
schaden). 

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsneh-
mer, die mitversicherten Unternehmen oder deren Repräsen-
tanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem 
für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwis-
sen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässig-
keit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 

Zusätzlich wird Entschädigung geleistet für Sachschäden 
durch 

a) Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbunde-
ner versicherter Bestandteile gemäß Abschnitt "A" § 2 Nr. 2 a) 
ABN 2011; 

b) Sturmschäden ab Windstärke 8 Beaufort (abweichend zu 
Abschnitt "A" § 2 Nr. 4 b) ABN 2011); 

c) Schäden durch Gewässer und/oder durch Grundwasser, 
das durch Gewässer beeinflusst wird, infolge von außerge-
wöhnlichem Hochwasser gemäß Abschnitt "A" § 2 Nr. 2 c) bb) 
ABN 2011 bis 100.000 EUR auf Erstes Risiko; 

d) Terrorakte 

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Per-
sonengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethni-
scher, ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, 
Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Be-
völkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder 
staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen. Die Versicherung 
dieser Schäden gilt nur für vereinbarte Versicherungsorte in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland; 

e) Innere Unruhen 

Der Versicherer leistet abweichend von Abschnitt "A" § 2 Nr. 4 
h) ABN 2011 Entschädigung für Schäden durch Innere Unru-
hen gemäß Klausel 5236 bis 100.000 EUR auf Erstes Risiko; 

f) Streik oder Aussperrung 

Der Versicherer leistet abweichend von Abschnitt "A" § 2 Nr. 4 
i) ABN 2011 Entschädigung für Schäden durch Streik oder 
Aussperrung gemäß Klausel 5237 bis 100.000 EUR auf Erstes 
Risiko. 

 

4. Versicherungsort 

Versicherungsschutz besteht gemäß Abschnitt "A" § 4 ABN 
2011 nur innerhalb des im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Versicherungsgrundstückes (Versicherungsort). Versiche-
rungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten räum-
lichen Bereiche. 

Versicherungsschutz besteht auch auf den Transportwegen 
zwischen den im Versicherungsvertrag bezeichneten räumlich 
getrennten Bereichen und den dazugehörigen Lagerplätzen. 

 

5. Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversiche-
rung 

5.1 Versicherungswert 

a) Der Versicherungswert sind die endgültigen Herstellungs-
kosten für das gesamte versicherte Bauvorhaben einschließ-
lich der Stundenlohnarbeiten, der Eigenleistungen des Bau-
herrn und des Neuwertes der Baustoffe und Bauteile sowie 
hierfür anfallende Kosten für Anlieferung und Abladen. 

Sofern die Versicherung von weiteren Sachen vereinbart ist, 
so ist der Versicherungswert der Neuwert. 

b) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht be-
rechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen. 

c) Nicht berücksichtigt werden 

aa) Grundstücks- und Erschließungskosten; 

bb) Baunebenkosten, wie Makler-, Architekten- und Ingenieur-
gebühren, Finanzierungskosten und behördliche Gebühren. 

5.2 Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der 
dem Versicherungswert entsprechen soll. Der Versicherungs-
nehmer soll die Versicherungssumme für die versicherte Sa-
che während der Dauer des Versicherungsverhältnisses dem 
jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. Dies gilt auch, 
wenn werterhöhende Änderungen vorgenommen werden. 

Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicher-
ten Lieferungen und Leistungen eine vorläufige Versicherungs-
summe in Höhe des zu erwartenden Versicherungswertes ver-
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einbart. Nach Ende des Versicherungsschutzes ist die Versi-
cherungssumme auf Grund eingetretener Veränderungen end-
gültig festzusetzen. Hierzu sind dem Versicherer Originalbe-
lege vorzulegen, z. B. die Schlussrechnung. 

Die endgültige Versicherungssumme hat dem Versicherungs-
wert zu entsprechen. 

5.3 Unterversicherung 

Sind bei der Anmeldung zur Versicherung die Versicherungs-
summen entsprechend den bedingungsgemäßen Bestimmun-
gen gebildet worden, so werden die Bestimmungen über die 
Unterversicherung nicht angewendet. 

 

6. Versicherte Kosten 

6.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Ver-
sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den 
Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 
Versicherers macht. 

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind. 

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feu-
erwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse 
zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öf-
fentlichen Interesse erbracht werden. 

d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderli-
chen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schießen. 

6.2 Kosten für die Wiederherstellung von Daten 

a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
des Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der versi-
cherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Verän-
derung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines 
dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträger 
eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren. 

b) Sofern vereinbart, sind andere Daten versichert. 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position. 

6.3 Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten 

Zu den Wiederherstellungskosten gehören auch Mehrkosten 
für Eil- und Expressfrachten gemäß Abschnitt "A" § 7 Nr. 2 f) 
ABN 2011. 

6.4 Mehrkosten für Überstunden 

Zu den Wiederherstellungskosten gehören auch tarifliche Zu-
schläge für Überstunden, Sonntags-, Feiertagsund Nachtarbei-
ten gemäß Abschnitt "A" § 7 Nr. 2 d) bb) ABN 2011, soweit sie 
in den Herstellungskosten enthalten sind. 

6.5 Übernachtungs- und Lagerkosten für Möbel bei schaden-
bedingten Bauverzögerungen 

Abweichend zu Abschnitt "A" § 7 Nr. 1 c) aa) ABN 2011 gelten 
bis jeweils 1.000 EUR auf Erstes Risiko auch Hotelbelegungs- 
und Möbeleinlagerungskosten versichert, die infolge von Bau-
verzögerungen entstehen. 

Der Versicherer leistet nur Ersatz, soweit 

a) ein versichertes Schadenereignis gemäß Abschnitt "A" § 2 
ABN 2011 vorliegt, welches ursächlich war für die Bauverzöge-
rung; 

b) die entstandene Bauverzögerung nachgewiesen werden 
kann durch die Vorlage einer schriftlichen Vereinbarung zwi-
schen dem Auftraggeber und einem der beauftragten Unter-
nehmer hinsichtlich des Abnahmetermins einer Teilleistung o-
der der endgültigen Fertigstellung des versicherten Bauvorha-
bens, die vor Baubeginn geschlossen wurde; 

c) im Falle der verzögerten Fertigstellung einer Teilleistung 
nachzuweisen ist, dass sich die endgültige Fertigstellung des 
versicherten Bauvorhabens durch die verspätete Fertigstellung 
der Teilleistung verzögert hat. 

6.6 Zusätzliche Kosten 

a) Über die Wiederherstellungskosten hinaus sind die nachfol-
gend aufgeführten Kosten je Versicherungsfall bis 20.000 EUR 
auf Erstes Risiko versichert: 

aa) zusätzliche Aufräumungskosten für den Fall, dass infolge 
von Aufräumungskosten die Versicherungssumme überschrit-
ten wird. 

b) Über die Wiederherstellungskosten hinaus sind die nachfol-
gend aufgeführten Kosten je Versicherungsfall jeweils bis 
10.000 EUR auf Erstes Risiko versichert: 

aa) Schadensuchkosten; 

bb) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil 
der Bauleistung sind; 

cc) Hilfsbauten (z. B. Vorarbeiten zur Errichtung des Bauwer-
kes) und Bauhilfsstoffe (z. B. Stangen, Schmierstoffe, Bohlen, 
Bretter). 

c) Über die Wiederherstellungskosten hinaus sind die nachfol-
gend aufgeführten Kosten je Versicherungsfall jeweils bis 
5.000 EUR auf Erstes Risiko versichert: 

aa) Mehrkosten durch Luftfracht; 

bb) Mehrkosten durch Baugrundverbesserungen. 

d) Über die Wiederherstellungskosten hinaus sind die nachfol-
gend aufgeführten Kosten je Versicherungsfall jeweils bis 
2.500 EUR auf Erstes Risiko versichert: 

aa) Mehrkosten durch Änderung der Bauweise; 

bb) Mehrkosten durch behelfsmäßige Maßnahmen. 

 

7. Sturm- und Leitungswasserschäden an fertig gestellten Tei-
len von Bauwerken 

Abweichend von Abschnitt "B" § 2 Nr. 2 ABN 2011 endet der 
Versicherungsschutz für Schäden durch Leitungswasser und 
Sturm, die zu Lasten des Auftraggebers gehen erst, wenn die 
Voraussetzungen gemäß Abschnitt "B" § 2 Nr. 2 a) bis c) ABN 
2011 für das ganze Bauwerk vorliegen. 

Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ableitungs-
rohren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserversorgung o-
der der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wär-
mepumpen- oder Solarheizungsanlagen bestimmungswidrig 
ausgetreten ist. Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasser-
dampf stehen Leitungswasser gleich. 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung, die nicht norma-
len Witterungseinflüssen, mit denen wegen der Jahreszeit und 
der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss, entspricht. 

 

8. Glasbruchschäden 

Der Versicherungsschutz für Glasbruch endet nicht mit dem 
fertigen Einbau, sondern erst nach Bauende gemäß Abschnitt 
"B" § 2 Nr. 2 ABN 2011. 

 

9. Graffiti-Schäden 

Mitversichert gelten Graffiti-Schäden. Graffitis sind anonym 
und ohne entsprechende Genehmigung erstellte, künstlerisch 
mehr oder weniger wertvolle Malereien an Gebäuden oder 
Bauwerken, die in der Regel mittels Farbe aus Sprühdosen er-
stellt werden. Es handelt sich somit um eine besondere Form 
des Vandalismus, bei der unbekannte Täter unbefugt das Er-
scheinungsbild einer fremden Sache erheblich und nicht nur 
vorübergehend verändern, was als Sachbeschädigung gilt und 
strafrechtlich verfolgt werden kann. 

 

10. Arbeitsunterbrechungen 

Mitversichert gelten Schäden während und infolge einer Unter-
brechung der Arbeiten auf dem Baugrundstück oder einem Teil 
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davon, wenn diese bei Eintritt des Versicherungsfalls nicht 
mehr als 6 Monate gedauert hat. 

 

11. Sofortiger Reparaturbeginn 

Bei Schäden bis zu einer Höhe von voraussichtlich nicht mehr 
als 20.000 EUR kann mit der Reparatur sofort begonnen wer-
den; die beschädigten Teile sind jedoch zur Beweissicherung 
aufzubewahren. Unabhängig davon bleibt der Versicherungs-
nehmer zur Erfüllung seiner Obliegenheiten im Versicherungs-
fall (Abschnitt "B" § 8 Nr. 2 ABN 2011), insbesondere zur 
Schadenminderung verpflichtet. 

 

12. Gartenanlagen und Pflanzungen 

Abweichend von Abschnitt "A" § 1 Nr. 3 j) ABN 2011 gelten 
Gartenanlagen und Pflanzungen bis 1.000 EUR auf Erstes Ri-
siko versichert. Nicht mitversichert ist das Anwachsrisiko, d. h. 
ob die Pflanzen anwachsen oder eingehen. 

 

13. Bau- und Werbeschilder 

Ergänzend zu Abschnitt "A" § 1 Nr. 2 ABN 2011 gelten Bau- 
und Werbeschilder bis 1.000 EUR auf Erstes Risiko zum Zeit-
wert mitversichert. 

 

14. Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte Unternehmer und 
Subunternehmer 

Abweichend von Abschnitt "A" § 3 Nr. 3 ABN 2011 verzichtet 
der Versicherer auf den Übergang von Ersatzansprüchen ge-
gen versicherte Unternehmer und Subunternehmer als Scha-
denverursacher wegen Schäden an versicherten Lieferungen 
und Leistungen, die sie nicht selbst erstellt haben; dies gilt je-
doch nur, wenn oder soweit der Schadenverursacher gegen 
Haftpflichtansprüche nicht versichert ist (Klausel 5868). 

 

15. Selbstbeteiligung 

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vertraglich 
vereinbarte Selbstbeteiligung (Abschnitt "A" § 7 Nr. 9 ABN 
2011) gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird die 
Selbstbeteiligung jeweils einzeln abgezogen. 

 

16. Leistungs-Upgrade-Garantie 

Werden die diesem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden 
Besonderen Vereinbarungen während der Vertragsdauer zum 
Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne Mehrprämie ge-
ändert, so gelten die Inhalte der neuen Vereinbarung mit sofor-
tiger Wirkung auch für diesen Versicherungsvertrag. 

 

17. Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit 

Der Versicherer verzichtet bei grob fahrlässiger Herbeiführung 
des Versicherungsfalles durch den Versicherungsnehmer bis 
zu einer Versicherungsleistung von 50.000 EUR auf die ge-
mäß Abschnitt “A“ § 7 Nr. 8 ABN 2011 vorgesehene Kürzung 
der Leistung. Die Bestimmungen in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen und Besonderen Vereinbarungen über die 
Rechtsfolgen der Verletzung von gesetzlichen und vertragli-
chen Obliegenheiten (z. B. die notwendigen Informationen 
über die Eigenschaften oder Veränderungen des Baugrundes 
und die Grundwasserverhältnisse einzuholen und zu beach-
ten) bleiben hiervon unberührt. 

 

18. asspario Garantie-Paket/garantierter GDV-Mindeststan-
dard 

Die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen weichen ausschließlich zum 
Vorteil des Versicherungsnehmers von den entsprechenden 
Musterbedingungen, wie sie zum 01.01.2011 vom Gesamtver-
band der deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) un-
verbindlich empfohlen wurden, ab. 

C.2 Besondere Vereinbarung zur 
asspario Bauleistungsversicherung 
top select 

In Ergänzung zur asspario Bauleistungsversicherung gelten 
folgende Erweiterungen jeweils zu den nachstehend genann-
ten Gefahren, soweit diese durch Ihren Vertrag versichert sind: 

 

Zusätzliche Kosten 

In Erweiterung von Abschnitt C, C.1 Nr. 6.6 a) ist die Entschä-
digung je Versicherungsfall jeweils bis 50.000 EUR auf Erstes 
Risiko versichert. 

 

In Erweiterung von Abschnitt C, C.1 Nr. 6.6 b) ist die Entschä-
digung je Versicherungsfall jeweils bis 50.000 EUR auf Erstes 
Risiko versichert. 

 

In Erweiterung von Abschnitt C, C.1 Nr. 6.6 c) ist die Entschä-
digung je Versicherungsfall jeweils bis 10.000 EUR auf Erstes 
Risiko versichert. 

In Erweiterung von Abschnitt C, C.1 Nr. 6.6 d) ist die Entschä-
digung je Versicherungsfall jeweils bis 5.000 EUR auf Erstes 
Risiko versichert. 

 

In Erweiterung von Abschnitt C, C.1 Nr. 6.5 ist die Entschädi-
gung je Versicherungsfall jeweils bis 5.000 EUR auf Erstes Ri-
siko versichert. 

 

Versicherte Gefahren und Schäden 

In Erweiterung von Abschnitt C, C.1 Nr. 3. c) ist die Entschädi-
gung bis 250.000 EUR auf Erstes Risiko versichert. 

 

In Erweiterung von Abschnitt C, C.1 Nr. 3. e) ist die Entschädi-
gung bis 250.000 EUR auf Erstes Risiko versichert. 

 

In Erweiterung von Abschnitt C, C.1 Nr. 3. f) ist die Entschädi-
gung bis 250.000 EUR auf Erstes Risiko versichert. 

 

Bau- und Werbeschilder 

In Erweiterung von Abschnitt C, C.1 Nr. 13. ist die Entschädi-
gung bis 2.500 EUR auf Erstes Risiko zum Zeitwert versichert. 
Nicht mitversichert ist das Anwachsrisiko, d. h. ob die Pflanzen 
anwachsen oder eingehen. 

 

Gartenanlagen und Pflanzungen 

In Erweiterung von Abschnitt C, C.1 Nr. 12. ist die Entschädi-
gung bis 2.500 EUR auf Erstes Risiko versichert. 

 

Arbeitsunterbrechungen 

In Erweiterung von Abschnitt C, C.1 Nr. 10 wird die Arbeitsun-
terbrechung auf 9 Monate verlängert. 

 

Sofortiger Reparaturbeginn 

In Erweiterung von Abschnitt C, C.1 Nr. 11 wird die voraus-
sichtliche Schadenhöhe auf 25.000 EUR erhöht. 

 

Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit 

In Erweiterung von Abschnitt C, C.1 Nr. 17 verzichtet der Ver-
sicherer bis zu einer Versicherungsleistung von 100.000 EUR 
auf eine Leistungskürzung bei grob fahrlässiger Herbeiführung 
des Versicherungsfalles.  
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Klauseln für die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber (TK ABN 2011) 
Abschnitt D 

Es gelten die asspario Bauleistungsversicherungsbedingungen durch Auftraggeber (ABN 2011) Abschnitte A und B und, sofern verein-
bart, die Besonderen Vereinbarungen gemäß Abschnitt C. 

Darüber hinaus sind folgende Erweiterungen und Klauseln möglich, sofern dies gesondert gemäß Antrag und Versicherungsschein ver-
einbart wurde: 

 

Versicherte Sachen 

5155 Mitversicherung von Altbauten gegen Einsturz 

1. Versicherte Sachen 

Ergänzend zu Abschnitt "A" § 1 Nr. 2 ABN 2011 sind die in 
dem Versicherungsschein bezeichneten Altbauten zusätzlich 
versichert, soweit an ihnen unmittelbar nach Abschnitt "A" § 1 
Nr. 1 ABN 2011 versicherte Lieferungen und Leistungen aus-
geführt werden, durch die in ihre tragende Konstruktion einge-
griffen wird oder durch die sie unterfangen werden. 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den Einsturz ver-
sicherter Altbauten, soweit diese Schäden unmittelbare Folgen 
der an den Altbauten ausgeführten Lieferungen und Leistun-
gen sind und soweit ein versicherter Unternehmer ersatzpflich-
tig ist. 

Sonstige Schäden stehen einem Einsturz nur dann gleich, 
wenn der Altbau aus Gründen der Standsicherheit ganz oder 
teilweise abgebrochen werden muss. 

b) Ist das Interesse des Auftraggebers gemäß Abschnitt "A" § 
3 ABN 2011 versichert, so wird Entschädigung auch für Schä-
den geleistet, für die der Auftraggeber die Gefahr trägt. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Schäden durch Rammarbeiten; 

bb) Schäden durch Veränderung der Grundwasserverhält-
nisse; 

cc) Risse und Senkungsschäden, soweit nicht die Vorausset-
zungen von a) gegeben sind; 

dd) Schäden an Sachen, die in den Altbauten eingebaut oder 
untergebracht sind; 

ee) Schäden an der künstlerischen Ausstattung (z. B. Stuckie-
rung, Fassadenfiguren) und an Reklameeinrichtungen; 

ff) Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. 

3. Versicherungssumme 

Die Altbauten sind bis zur Höhe der jeweils vereinbarten Versi-
cherungssumme auf Erstes Risiko versichert. 

Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die geleiste-
ten Entschädigungen (Nr. 4). Sie erhöhen sich jeweils wieder 
auf den vereinbarten Betrag, sobald der Versicherungsnehmer 
die Wiederauffüllung beantragt. 

Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall Prämie zeitantei-
lig nachzuentrichten. 

4. Umfang der Entschädigung 

Abweichend von Abschnitt "A" § 7 ABN 2011 

a) wird ein Abzug neu für alt nicht vorgenommen; 

b) ist die Grenze der Entschädigung die vereinbarte Versiche-
rungssumme auf Erstes Risiko; 

c) wird der als entschädigungspflichtig ermittelte Betrag um die 
vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt; 

d) leistet der Versicherer keine Entschädigung, soweit der 
Schaden durch einen Anspruch aus einem Haftpflichtversiche-
rungsvertrag gedeckt ist. 

5. Obliegenheiten 

a) Ergänzend zu Abschnitt "B" § 8 Nr. 1 a) ABN 2011 hat der 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den 
Zustand der versicherten Altbauten vor Beginn der Bauarbei-

ten durch Zustandsberichte aktenkundig zu machen und wäh-
rend der Bauzeit zu überwachen. Risse sind zu markieren und 
zu überwachen. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach 
Maßgabe von Abschnitt "B" § 8 ABN 2011 zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö-
hung, gilt Abschnitt "B" § 9 ABN 2011. 

Danach kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

6. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz für die mitversicherten Altbauten be-
ginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt und endet einen Monat 
nach Abschluss der Lieferungen und Leistungen gemäß Nr. 1. 

7. Schlussbestimmung 

Soweit nicht in Textform für den Einzelfall oder durch die vor-
stehenden Bestimmungen etwas anderes vereinbart ist, gelten 
die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemei-
nen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung durch Auf-
traggeber (ABN 2011). 

 

5180 Mitversicherung von Altbauten gegen Schäden in-
folge eines Sachschadens an der Neubauleistung sowie 
infolge Leitungswasser, Sturm und Hagel 

1. Versicherte Sachen 

a) Ergänzend zu Abschnitt "A" § 1 Nr. 2 ABN 2011 sind die in 
dem Versicherungsschein bezeichneten Altbauten zusätzlich 
versichert, soweit an ihnen nach Abschnitt "A" § 1 Nr. 1 ABN 
2011 versicherte Lieferungen und Leistungen ausgeführt wer-
den. 

b) Sofern vereinbart, sind versichert 

aa) medizinisch-technische Einrichtungen und Laboreinrichtun-
gen; 

bb) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbeitungs- und sons-
tige selbständige elektronische Anlagen zu; 

cc) maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke; 

dd) aufwendige Ausstattung und kunsthandwerklich bearbei-
tete Bauteile sowie Bestandteile von unverhältnismäßig hohem 
Kunstwert. Darunter fallen auch Bestandteile von unverhältnis-
mäßig hohem Wert, wie z. B. stuckierte oder bemalte Decken- 
und Wandflächen (Ornamente, Friese), Steinmetzarbeiten 
(Tür- und Fenstereinfassungen), Butzenscheiben, Jugendstil-
fenster, wertvolle Vertäfelungen und Fußböden, künstlerisch 
gestaltete Ausstattungen (Geländer, Türen, Brunnen). 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an den versi-
cherten Altbauten und an sonstigen versicherten Sachen, so-
weit diese Schäden die unmittelbare Folge eines ersatzpflichti-
gen Schadens an den Lieferungen und Leistungen gemäß Ab-
schnitt "A" § 1 ABN 2011 sind, sowie durch Leitungswasser, 
Sturm und Hagel. 

aa) Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ablei-
tungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserversor-
gung oder der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-
, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen bestimmungs-
widrig ausgetreten ist. Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie 
Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich; 

bb) Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung, die nicht nor-
malen Witterungseinflüssen, mit denen wegen der Jahreszeit 
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und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss, ent-
spricht; 

cc) Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von 
Eiskörnern. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 

bb) Verluste durch Diebstahl; 

cc) Risseschäden und Einsturzschäden 

(1) Eingriffe in die tragende Konstruktion des Altbaus und de-
ren Unterfangungen; 

(2) durch Rammarbeiten; 

(3) durch Veränderung der Grundwasserverhältnisse; 

(4) durch Setzungen; 

dd) Schönheitsreparaturen und Reinigungskosten. 

3. Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversiche-
rung 

a) Der Versicherungswert für Altbauten entspricht dem ortsüb-
lichen Neubauwert. Die Versicherungssumme hat dem Versi-
cherungswert zu entsprechen; 

b) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so 
besteht Unterversicherung; 

c) Sofern vereinbart, sind 

aa) die unter Nr. 1 b) aufgeführten Sachen; 

bb) Schadensuchkosten;  

bis zur Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versicherungs-
summen auf Erstes Risiko versichert. 

Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die geleiste-
ten Entschädigungen. Der Versicherungsnehmer kann eine 
Wiederauffüllung beantragen. Der Versicherungsnehmer hat in 
diesem Fall Prämie nachzuentrichten. 

4. Umfang der Entschädigung 

a) Ein Abzug neu für alt wird für beschädigte Rohbauteile nicht 
vorgenommen. Als Rohbauteile gelten Bauleistungen im Sinne 
der Allgemeinen Technischen Vorschriften der VOB Teil C. Bei 
Schäden am Ausbau wird nur der Zeitwert ersetzt. Der Zeit-
wert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der Wertmin-
derung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. Im übrigen 
leistet der Versicherer Entschädigung entsprechend Abschnitt 
"A" § 7 ABN 2011; 

b) Sofern vereinbart, wird ein Abzug neu für alt auch bei Schä-
den am Ausbau nicht vorgenommen; 

c) Ist eine Versicherungssumme auf Erstes Risiko für Schäden 
an Bestandteilen von unverhältnismäßig hohem Wert gemäß 
Nr. 1 b) dd) nicht vereinbart worden, so werden im Schadenfall 
lediglich die Kosten ersetzt, die anfallen, um die technische 
Funktion des beschädigten Teiles wiederherzustellen; 

d) Die Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten 
Versicherungssummen auf Erstes Risiko; 

e) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach 
a) und b) ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versiche-
rungswert; 

f) Der nach a) bis e) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um die hierfür vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt. Entstehen 
mehrere Schäden, so wird die Selbstbeteiligung jeweils einzeln 
abgezogen; 

g) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den Schaden 
aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beansprucht 
werden kann. 

5. Obliegenheiten 

a) Ergänzend zu Abschnitt "B" § 8 Nr. 1 a) ABN 2011 hat der 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den 
Zustand der versicherten Altbauten vor Beginn der Bauarbei-
ten durch Zustandsberichte aktenkundig zu machen und wäh-
rend der Bauzeit zu überwachen. Risse sind zu markieren und 
zu überwachen; 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach 
Maßgabe von Abschnitt "B" § 8 ABN 2011  zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö-
hung, gilt Abschnitt "B" § 9 ABN 2011. 

Danach kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

6. Schlussbestimmung 

Sofern nicht in Textform für den Einzelfall oder durch die vor-
stehenden Bestimmungen etwas anderes vereinbart ist, gelten 
die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemei-
nen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung durch Auf-
traggeber (ABN 2011). 

 

5181 Mitversicherung von Altbauten gegen Sachschäden 

1. Versicherte Sachen 

a) Ergänzend zu Abschnitt "A" § 1 Nr. 2 ABN 2011 sind die in 
dem Versicherungsschein bezeichneten Altbauten zusätzlich 
versichert, soweit an ihnen nach Abschnitt "A" § 1 Nr. 1 ABN 
2011 versicherte Lieferungen und Leistungen ausgeführt wer-
den. 

b) Sofern vereinbart, sind versichert 

aa) medizinisch-technische Einrichtungen und Laboreinrichtun-
gen; 

bb) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbeitungs- und sons-
tige selbständige elektronische Anlagen; 

cc) maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke; 

dd) aufwendige Ausstattung und kunsthandwerklich bearbei-
tete Bauteile sowie Bestandteile von unverhältnismäßig hohem 
Kunstwert. Darunter fallen auch Bestandteile von unverhältnis-
mäßig hohem Wert, wie z. B. stuckierte oder bemalte Decken- 
und Wandflächen (Ornamente, Friese), Steinmetzarbeiten 
(Tür- und Fenstereinfassungen), Butzenscheiben, Jugendstil-
fenster, wertvolle Vertäfelungen und Fußböden, künstlerisch 
gestaltete Ausstattungen (Geländer, Türen, Brunnen). 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an den versi-
cherten Altbauten und an sonstigen versicherten Sachen. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. 

bb) Verluste durch Diebstahl; 

cc) Risseschäden durch 

(1) Eingriffe in die tragende Konstruktion des Altbaus; 

(2) Rammarbeiten; 

(3) Veränderung der Grundwasserverhältnisse; 

(4) Setzungen; 

Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn die Altbauten in-
folge von Risseschäden aus Gründen der Standsicherheit 
ganz oder teilweise abgebrochen werden müssen; 

dd) Schönheitsreparaturen und Reinigungskosten; 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
Sachen gemäß Nr. 1 b) 

aa) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits 
vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein mussten, wobei nur grobe Fahr-
lässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen; 

bb) , die durch betriebsbedingte normale oder betriebsbe-
dingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung verursacht wurden, 
soweit sie nicht durch die Bauleistung herbeigeführt wurden; 
für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch 
Entschädigung geleistet; 
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cc) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten be-
kannt sein musste; wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet 
und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; Der Versicherer leistet jedoch Entschädi-
gung, wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftig-
keit verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des Scha-
dens mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmä-
ßig repariert war. 

3. Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversiche-
rung 

a) Der Versicherungswert für Altbauten entspricht dem ortsüb-
lichen Neubauwert. Die Versicherungssumme hat dem Versi-
cherungswert zu entsprechen. 

b) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so 
besteht Unterversicherung. 

c) Sofern vereinbart, sind 

aa) die unter Nr. 1 b) aufgeführten Sachen; 

bb) Schadensuchkosten; 

bis zur Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versicherungs-
summen auf Erstes Risiko versichert. 

4. Umfang der Entschädigung 

a) Ein Abzug neu für alt wird für beschädigte Rohbauteile nicht 
vorgenommen. Als Rohbauteile gelten Bauleistungen im Sinne 
der Allgemeinen Technischen Vorschriften der VOB Teil C. Bei 
Schäden am Ausbau wird nur der Zeitwert ersetzt. Der Zeit-
wert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der Wertmin-
derung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. Im Übrigen 
leistet der Versicherer Entschädigung entsprechend Abschnitt 
"A" § 7 ABN 2011. 

b) Sofern vereinbart, wird ein Abzug neu für alt auch bei Schä-
den am Ausbau nicht vorgenommen. 

c) Ist eine Versicherungssumme auf Erstes Risiko für Schäden 
an Bestandteilen von unverhältnismäßig hohem Wert gemäß 
Nr. 1 b) dd) nicht vereinbart worden, so werden im Schadenfall 
lediglich die Kosten ersetzt, die anfallen, um die technische 
Funktion des beschädigten Teiles wiederherzustellen. 

d) Die Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten 
Versicherungssummen auf Erstes Risiko. 

e) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach 
a) und b) ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Betrag verhält, wie die Versichersumme zu dem Versiche-
rungswert. 

f) Der nach a) bis e) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um die hierfür vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt. Entstehen 
mehrere Schäden, so wird die Selbstbeteiligung jeweils einzeln 
abgezogen. 

g) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den Schaden 
aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beansprucht 
werden kann. 

5. Obliegenheiten 

a) Ergänzend zu Abschnitt "B" § 8 Nr. 1 a) ABN 2011 hat der 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den 
Zustand der versicherten Altbauten vor Beginn der Bauarbei-
ten durch Zustandsberichte aktenkundig zu machen und wäh-
rend der Bauzeit zu überwachen. Risse sind zu markieren und 
zu überwachen. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach 
Maßgabe von Abschnitt "B" § 8 ABN 2011  zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö-
hung, gilt Abschnitt "B" § 9 ABN 2011. 

Danach kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

6. Schlussbestimmung 

Sofern nicht in Textform für den Einzelfall oder durch die vor-
stehenden Bestimmungen etwas anderes vereinbart ist, gelten 

die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemei-
nen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung durch Auf-
traggeber (ABN 2011). 

 

Versicherte Gefahren 

5232 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer oder die Mitversicherten müssen 
sich die Kenntnis und das Verhalten ihrer Repräsentanten zu-
rechnen lassen. 

Als Repräsentanten gelten bei 

- Aktiengesellschaften die Mitglieder des Vorstandes und die 
Generalbevollmächtigten 

- Gesellschaften mit beschränkter Haftung die Geschäftsführer 

- Kommanditgesellschaften die Komplementäre 

- offenen Handelsgesellschaften die Gesellschafter 

- Gesellschaften bürgerlichen Rechts die Gesellschafter 

- Einzelfirmen die Inhaber 

- anderen Unternehmensformen (z. B. Genossenschaften, Ver-
bänden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Kommunen) 
die nach gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Vertre-
tungsorgane 

- ausländischen Firmen der entsprechende Personenkreis. 

Als Repräsentanten des Versicherungsnehmers oder der Mit-
versicherten gelten jeweils auch die für diese verantwortlich 
handelnden Montage-/Bauleiter. 

 

5236 Innere Unruhen 

1. Der Versicherer leistet abweichend von Abschnitt "A" § 2 Nr. 
4 h) ABN 2011 Entschädigung für Schäden durch Innere Unru-
hen. 

2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht un-
erhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe 
und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Ge-
walt gegen Personen oder Sachen verüben. 

3. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch Verfügung von hoher Hand. 

4. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann. 

5. Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von Ab-
schnitt "A" § 7 Nr. 6 ABN 2011 der im Versicherungsvertrag 
genannte Betrag. 

6. Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt 
werden. Die Kündigung wird 1 Woche nach Zugang wirksam. 

 

5237 Streik, Aussperrung 

1. Der Versicherer leistet abweichend von Abschnitt "A" § 2 Nr. 
4 i) ABN 2011 Entschädigung für Schäden durch Streik oder 
Aussperrung. 

2. Die Versicherung dieser Gefahren kann jederzeit gekündigt 
werden. Die Kündigung wird 1 Woche nach Zugang wirksam. 

 

5254 Radioaktive Isotope 

Ergänzend zu Abschnitt "A" § 2 ABN 2011 leistet der Versiche-
rer nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sach-
schadens Entschädigung bis zu der in dem Versicherungs-
schein bezeichneten Summe auf Erstes Risiko für Schäden 
durch betriebsbedingt vorhandene radioaktive Isotope an ver-
sicherten Sachen. 

 

5256 Aggressives Grundwasser 

1. Ergänzend zu Abschnitt "B" § 8 Nr. 1 a) ABN 2011 hat der 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles, so-
fern Schäden durch aggressives Grundwasser möglich sind, 
rechtzeitig eine Erst- und – falls erforderlich – eine Kontrollana-
lyse durchzuführen und deren Ergebnis zu beachten. 
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2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach 
Maßgabe von Abschnitt "B" § 8 ABN 2011 zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö-
hung, gilt Abschnitt "B" § 9 ABN 2011. Danach kann der Versi-
cherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

 

5257 Undichtigkeiten und Wasserdurchlässigkeit; Risse 
im Beton 

1. Undichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit sowie nicht dicht 
hergestellte oder aus sonstigen Gründen ungeeignete Isolie-
rungen sind nicht entschädigungspflichtig, wenn sie einen 
Mangel der Bauleistung darstellen. 

2. Risse im Beton sind nur dann entschädigungspflichtig, wenn 
sie unvorhergesehen entstanden sind. Solche Schäden kön-
nen vorhersehbar insbesondere dann sein, wenn sie infolge 
von Kriech-, Schwind-, Temperatur- oder sonstigen statisch 
bedingten Spannungen entstehen. 

 

5260 Baustellen im Bereich von Gewässern oder in Berei-
chen, in denen das Grundwasser durch Gewässer beein-
flusst wird 

1. Abweichend von Abschnitt "A" § 2 Nr. 4 c) ABN 2011 leistet 
der Versicherer Entschädigung für Schäden durch Wasserein-
brüche oder Ansteigen des Grundwassers, wenn diese Ereig-
nisse infolge eines anderen entschädigungspflichtigen Scha-
dens eintreten. 

2. Ergänzend zu Abschnitt "B" § 8 Nr. 1 a) ABN 2011 hat der 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Spundwände und Fangedämme sowie Joche und sonstige 
Hilfskonstruktionen 

a) in einem standsicheren Zustand zu errichten und 

b) die Standsicherheit laufend durch die notwendigen Maßnah-
men zu gewährleisten. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der 
Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt "B" § 8 ABN 2011 
zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö-
hung, gilt Abschnitt "B" § 9 ABN 2011. Danach kann der Versi-
cherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

3. Abweichend von Abschnitt "A" § 2 Nr. 2 ABN 2011 leistet 
der Versicherer Entschädigung für Schäden durch ungewöhnli-
ches Hochwasser oder durch Ansteigen des Grundwassers in-
folge ungewöhnlichen Hochwassers. 

Hochwasser gilt als ungewöhnlich, wenn folgende Wasser-
stände oder Wassermengen überschritten sind: 

Gewässer: 

Pegel: 

Fluss-km: 

Pegelnull: m ü. NN 

Wasserstände/Wassermengen: 

November  

Dezember  

Januar  

Februar  

März  

April  

Mai  

Juni  

Juli  

August  

September  

Oktober  

 

4. Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 3 
nicht vereinbart, so tritt an deren Stelle für jeden Monat der 
höchste Wasserstand oder die größte Wassermenge, die wäh-
rend der letzten 10 Jahre an dem Versicherungsort am nächs-
ten gelegenen und durch die Baumaßnahmen nicht beeinfluss-
ten amtlichen Pegel erreicht wurden. Spitzenwerte, die für ei-
nen Monat außergewöhnlich sind, bleiben hierbei unberück-
sichtigt. 

Besteht ein für den Versicherungsort maßgebender amtlicher 
Pegel nicht, so tritt an die Stelle der Wasserstände oder Was-
sermengen gemäß Nr. 3 der Wasserstand oder die Wasser-
menge, mit der am Versicherungsort zur Zeit des Versiche-
rungsfalls zu rechnen war. Spitzenwerte, die für einen Monat 
außergewöhnlich sind, bleiben hierbei unberücksichtigt. 

5. Sofern vereinbart, leistet der Versicherer abweichend von 
Abschnitt "A" § 2 Nr. 2 ABN 2011 Entschädigung für Schäden 
durch außergewöhnliches Hochwasser oder durch Ansteigen 
des Grundwassers infolge außergewöhnlichen Hochwassers. 
Dies gilt auch für Schäden, die das Hochwasser verursacht, 
bevor es den außergewöhnlichen Wert erreicht hat, die aber 
mit Sicherheit auch nach dem Zeitpunkt eingetreten wären. 

Hochwasser gilt als außergewöhnlich, wenn folgende Wasser-
stände oder Wassermengen überschritten sind: 

Gewässer: 

Pegel: 

Fluss-km: 

Pegelnull: m ü. NN 

Wasserstände/Wassermengen: 

November  

Dezember  

Januar  

Februar  

März  

April  

Mai  

Juni  

Juli  

August  

September  

Oktober  

 

6. Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 5 
nicht vereinbart, so tritt an deren Stelle der Wasserstand oder 
die Wassermenge, von denen an Schäden durch Hochwasser 
oder durch Ansteigen des Grundwassers infolge von Hoch-
wasser unabwendbare Umstände im Sinne der VOB in der bei 
Abschluss des Versicherungsvertrages aktuellen Fassung dar-
stellen. 

 

5266 Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge 

Abweichend von Abschnitt "A" § 2 Abs. 2 a) ABN 2011 leistet 
der Versicherer Entschädigung für Schäden, die durch Brand, 
Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeu-
ges, seiner Teile oder seiner Ladung; zerstört oder beschädigt 
werden oder abhanden kommen. 
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a) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag. 

b) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 
Sachen. 

c) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Ga-
sen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäu-
ßerung. 

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt 
nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerris-
sen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds 
innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im In-
nern eines Behälters eine Explosion durch chemische Umset-
zung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht 
erforderlich. 

 

5290 Nachhaftung (erweiterte Deckung) 

1. Nach Ende des Versicherungsschutzes gemäß Abschnitt 
"B" § 2 Nr. 2 ABN 2011 leistet der Versicherer während der 
Nachhaftungszeit von 3 Monaten – sofern kein abweichender 
Zeitraum vereinbart wurde – Entschädigung für Schäden ge-
mäß Abschnitt "A" § 2 ABN 2011 an den versicherten Sachen, 

a) die durch die Ausführung der Nacherfüllungs- oder Restar-
beiten im Rahmen des vertraglich vereinbarten Verpflichtun-
gen verursacht werden; 

b) die während des Versicherungsschutzes gemäß Abschnitt 
"B" § 2 ABN 2011 auf dem Versicherungsort verursacht wur-
den. 

2. Ergänzend zu Abschnitt "A" § 7 Nr. 1 b) ABN 2011 leistet 
der Versicherer keine Entschädigung für Kosten, die auch un-
abhängig von dem Versicherungsfall aufzuwenden gewesen 
wären, insbesondere für die Beseitigung eines Mangels an der 
versicherten Sache 

3. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den 
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsver-
trag beansprucht werden kann. 

 

5291 Nachhaftung 

1. Nach Ende des Versicherungsschutzes gemäß Abschnitt 
"B" § 2 Nr. 2 ABN 2011 leistet der Versicherer während der 
Nachhaftungszeit von 3 Monaten – sofern kein abweichender 
Zeitraum vereinbart wurde – Entschädigung für Schäden ge-
mäß Abschnitt "A" § 2 ABN 2011 an den versicherten Sachen, 
die durch die Ausführung der Nacherfüllungs- oder Restarbei-
ten im Rahmen der vertraglich vereinbarten Verpflichtungen 
verursacht werden. 

2. Ergänzend zu Abschnitt "A" § 7 Nr. 1 b) ABN 2011 leistet 
der Versicherer keine Entschädigung für Kosten, die auch un-
abhängig von dem Versicherungsfall aufzuwenden gewesen 
wären, insbesondere für die Beseitigung eines Mangels an der 
versicherten Sache. 

3. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den 
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsver-
trag beansprucht werden kann. 

 

Entschädigung 

5761 Schäden infolge von Mängeln 

Ergänzend zu Abschnitt "A" § 7 Nr. 1 b) ABN 2011 leistet der 
Versicherer keine Entschädigung für Kosten, die auch unab-
hängig von dem Versicherungsfall aufzuwenden gewesen wä-
ren, insbesondere für die Beseitigung eines Mangels an der 
versicherten Sache. 

5793 Höchstentschädigungsleistung für die Naturgefahren 

Ergänzend zu Abschnitt "A" § 7 Nr. 6 ABN 2011 ist die Grenze 
der Entschädigung für Schäden durch die Naturgefahren Erd-
beben, Sturm und Überschwemmung ungeachtet anderer 
Bestimmungen dieses Vertrages 1.000.000 EUR, sofern kein 
abweichender Betrag vereinbart wurde. Diese Summe steht je 
Gefahr für Gesamtdauer des Versicherungsvertrages 2 mal 
zur Verfügung. 

5794 Höchstentschädigungsleistung für die Naturgefahren 
(Jahresverträge) 

Ergänzend zu Abschnitt "A" § 7 Nr. 6 ABN 2011 ist die Grenze 
der Entschädigung für Schäden durch die Naturgefahren Erd-
beben, Sturm und Überschwemmung ungeachtet anderer 
Bestimmungen dieses Vertrages 1.000.000 EUR, sofern kein 
abweichender Betrag vereinbart wurde. Diese Summe steht je 
Gefahr und pro Versicherungsjahr 2 mal zur Verfügung. 

 

Allgemeiner Teil – Abschnitt "B" (Anzeigepflichten, 
Obliegenheiten etc.) 

5825 Makler 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevoll-
mächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versiche-
rungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Makler-
vertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer wei-
terzuleiten. 

 

5850 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel für 
die Technischen Versicherungszweige 

1. Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern ge-
zeichnet worden sind, haften diese stets nur für ihren Anteil 
und nicht als Gesamtschuldner. 

2. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle betei-
ligten Versicherer entgegenzunehmen und in deren Namen im 
Rahmen von Abschnitt "B" § 8 Nr. 1 ABN 2011 die Versiche-
rungsverträge zu kündigen. 

3. Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen 
oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinbarun-
gen sind für die beteiligten Versicherer verbindlich. Der füh-
rende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilligung o-
der Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von denen je-
der einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt 

a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder Ent-
schädigungsgrenzen über die im Versicherungsschein ge-
nannten prozentualen Werte bzw. Maximalbeträge hinaus. 
Dies gilt nicht für Summenanpassungen im Rahmen der Best-
immungen für die vertraglich vorgesehenen Abrechnungsver-
fahren (Summe/Prämie); 

b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der Versi-
cherungsdauer. Dies gilt nicht für Verlängerungen der Versi-
cherungsdauer, die aufgrund einer im Versicherungsvertrag 
getroffenen Regelung gewährt werden; ferner bleibt die Be-
rechtigung des führenden Versicherers zur Kündigung gemäß 
Abschnitt "B" § 8 Nr. 1 ABN 2011 unberührt; 

c) zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur Verminderung 
der Selbstbeteiligung und/oder der Prämie. 

4. Bei Schäden, die voraussichtlich 50.000 EUR übersteigen o-
der für die Mitversicherer von grundsätzlicher Bedeutung sind, 
ist auf Verlangen der beteiligten Versicherer eine Abstimmung 
herbeizuführen. 

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Ver-
sicherer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart: 

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem 
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versiche-
rer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen; 

b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten Versiche-
rern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag (einschließlich der Verfolgung 
von Regressansprüchen) auch bezüglich ihrer Anteile als Klä-
ger oder Beklagte zu führen. Ein gegen oder vom führenden 
Versicherer erstrittenes, rechtskräftig gewordenes Urteil wird 
deshalb von den beteiligten Versicherern als auch für sie ver-
bindlich anerkannt. Das gilt ebenfalls für die mit dem Versiche-
rungsnehmer nach Rechtshängigkeit geschlossenen Verglei-
che; 

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs-
summe oder Revisionsbeschwer nicht erreicht, ist der Versi-
cherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des führenden 
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Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforder-
lichenfalls auf weitere Versicherer auszudehnen, bis diese 
Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, 
so gilt Nr. 5 b) (Satz 2) nicht. 

 

5858 Bergbaugebiet 

1. Ergänzend zu Abschnitt "B" § 8 Nr. 1 a) ABN 2011 hat der 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles in 
Bergbaugebieten die Baupläne vor Beginn der Bauleistungen 
dem Bergbau-Berechtigten und der zuständigen Bergbehörde 
vorzulegen. Auflagen dieser Behörde sind zu entsprechen. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach 
Maßgabe von Abschnitt "B" § 8 ABN 2011  zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö-
hung, gilt Abschnitt "B" § 9 ABN 2011. Danach kann der Versi-
cherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

 

5859 Gefahr des Aufschwimmens 

1. Ergänzend zu Abschnitt "B" § 8 Nr. 1 a) ABN 2011 hat der 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles die 
Lieferungen und Leistungen durch ausreichende und funkti-
onsfähige Flutungsmöglichkeiten oder Ballast zu sichern, so-
fern die Gefahr des Aufschwimmens besteht. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach 
Maßgabe von Abschnitt "B" § 8 ABN 2011 zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö-
hung, gilt Abschnitt "B" § 9 ABN 2011. Danach kann der Versi-
cherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

 

5862 Jahresverträge nach den "Allgemeinen Bedingungen 
für die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber 
(ABN 2011)" 

Bei Jahresverträgen gelten abweichend von den "Allgemeinen 
Bedingungen für die Bauleistungsversicherung durch Auftrag-
geber (ABN 2011)" folgende Bestimmungen: 

1. Versicherte und nicht versicherte Sachen; Anmeldepflicht 

a) Versichert sind alle Bauvorhaben gemäß Abschnitt "A" § 1 
Nr. 1 ABN 2011 des allgemeinen Hochbaus, die der Versiche-
rungsnehmer während der Dauer dieses Vertrages anmeldet; 

b) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, alle Bauvorhaben 
des allgemeinen Hochbaus, die er innerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland in Auftrag gibt, vor Baubeginn auf einem Form-
blatt des Versicherers zu diesem Vertrag anzumelden; 

c) Nicht versicherbar sind 

aa) Ingenieurbauten, die keine Gebäude darstellen; 

bb) Tiefbauten, die nicht Teil eines Hochbaus sind; 

d) Wenn der Versicherer innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
gang der Anmeldung unter Hinweis auf c) nicht widerspricht, 
gilt das Bauvorhaben als versicherbar. 

2. Versicherte Gefahren 

Sofern allgemein oder für bestimmte Bauvorhaben auf der An-
meldung besonders vereinbart, leistet der Versicherer Ent-
schädigung für 

a) Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbunde-
ner versicherter Bestandteile; 

b) Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 

c) Schäden durch Gewässer und/oder durch Grundwasser, 
das durch Gewässer beeinflusst wird, in Folge von 

aa) ungewöhnlichem Hochwasser; 

bb) außergewöhnlichem Hochwasser. 

3. Prämiensätze; Widerspruch gegen Prämiensätze 

a) Es gelten die vereinbarten Prämiensätze; 

b) Sofern Prämiensätze nicht im Voraus vereinbart sind, ermit-
telt der Versicherer den angemessenen Prämiensatz von Fall 
zu Fall. Prämiensätze werden insbesondere nicht im voraus 
vereinbart für Bauvorhaben die 

aa) Pfahl-, Brunnen-, Platten- oder sonstige Spezialgründun-
gen; 

bb) Baugrubenumschließung durch Spundwände oder durch 
Berliner oder sonstigen Verbau; 

cc) Wasserhaltung oder wasserdruckhaltende Isolierungen; 

dd) besondere Baumaßnahmen 

erfordern; 

c) Der Versicherungsnehmer kann gegen einen gemäß b) er-
mittelten Prämiensatz in Textform Widerspruch erheben, je-
doch nur innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mittei-
lung über den Prämiensatz. Die Frist beginnt nur zu laufen, 
wenn der Versicherer auf die Folge ihres Ablaufes in Textform 
hingewiesen hat; 

d) Erhebt der Versicherungsnehmer keinen Widerspruch ge-
mäß c), so gilt die Einigung gemäß Nr. 5 b) über den Prämien-
satz mit Ablauf der Widerspruchsfrist als zustande gekommen. 

4. Dauer und Ende des Versicherungsvertrages 

a) Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen; 

b) Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 

wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf der jeweiligen Versicherungsperiode eine Kün-
digung zugegangen ist; 

c) Wird der Vertrag gemäß b) oder nach Eintritt eines Versi-
cherungsfalles gemäß Abschnitt "B" § 14 ABN 2011 oder we-
gen Obliegenheitsverletzung gekündigt, so können weitere 
Bauvorhaben schon ab Zugang der Kündigung nicht mehr zur 
Versicherung angemeldet werden. 

5. Beginn des Versicherungsschutzes 

a) Der Versicherungsschutz für das jeweilige Bauvorhaben ge-
mäß Nr. 1 a) beginnt vorbehaltlich der Regelung in Abschnitt 
"B" § 4 Nr. 2 ABN 2011 zu dem in der Anmeldung angegebe-
nen Zeitpunkt, frühestens am Tag des Zugangs der Anmel-
dung. 

b) Für Bauvorhaben und Deckungserweiterungen für die der 
Prämiensatz gemäß Nr. 3 b) von Fall zu Fall ermittelt wird, be-
ginnt der Versicherungsschutz frühestens mit der Einigung 
über den Prämiensatz. 

6. Ende des Versicherungsschutzes 

a) Der Versicherungsschutz endet für jedes versicherte Bau-
vorhaben gemäß Abschnitt "B" § 2 ABN 2011. 

b) Wird der Vertrag nach einem entschädigungspflichtigen Ver-
sicherungsfall gekündigt, so enden mit dem Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Kündigung der gesamte Vertrag und der Ver-
sicherungsschutz für das von dem Schaden betroffene Bau-
vorhaben. 

c) Im Übrigen wird der Versicherungsschutz für angemeldete 
Bauvorhaben nicht dadurch beendet, dass der Vertrag gekün-
digt wird. 

 

5868 Verzicht auf Rückgriffe gegen versicherte Unterneh-
mer und Subunternehmer 

Abweichend von Abschnitt "A" § 3 Nr. 3 ABN 2011 verzichtet 
der Versicherer auf den Übergang von Ersatzansprüchen ge-
gen versicherte Unternehmer und Subunternehmer als Scha-
denverursacher wegen Schäden an versicherten Lieferungen 
und Leistungen, die sie nicht selbst erstellt haben; dies gilt je-
doch nur, wenn oder soweit der Schadenverursacher gegen 
Haftpflichtansprüche nicht versichert ist. 

 

5870 Schäden durch Sturm und Leitungswasser an fertig 
gestellten Teilen von Bauwerken 

1. Abweichend von Abschnitt "B" § 2 Nr. 2 ABN 2011 endet 
der Versicherungsschutz für Schäden durch Leitungswasser 
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und Sturm, die zu Lasten des Auftraggebers gehen erst, wenn 
die Voraussetzungen gemäß Abschnitt "B" § 2 Nr. 2 a) bis Nr. 
2 c) ABN 2011 für das ganze Bauwerk vorliegen. 

2. Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ablei-
tungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserversor-
gung oder der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-
, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen bestimmungs-
widrig ausgetreten ist. Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie 
Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich. 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung, die nicht norma-
len Witterungseinflüssen, mit denen wegen der Jahreszeit und 
der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss, entspricht. 

 

5877 Glasbruchschäden 

Abweichend von Abschnitt "B" § 2 Nr. 2 ABN 2011 endet der 
Versicherungsschutz für Glasbruch mit dem fertigen Einbau. 
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